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SATZUNG 
ÜBER DIE AUFLÖSUNG 

DES KOMMUNALUNTERNEHMENS 
„KLINIKUM AUGSBURG“ 

 
 

– AUFLÖSUNGSSATZUNG – 
 
 

vom 21.09.2018 (RABl. Vom 06.11.2018, S. 166) 
 
 
 

Auf Grund von Art. 23 Abs. 1 der Gemeindeordnung – GO – (BayRS 2020 – 1-1-I, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mai 
2018, GVBl. S. 260), Art. 89 Abs. 1 Satz 1 GO in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit – KommZG – (BayRS 2020 – 6-1-I, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018, GVBl. S. 145) erlässt der 
Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA) folgende Satzung: 

 
 

§ 1 
Auflösung 

 
1Das Kommunalunternehmen ist aufgelöst. 2Der Krankenhauszweckverband Augsburg wird die Löschung im Handelsregister 
veranlassen. 

 
 

§ 2 
Übergang der Rechte und Pflichten 

 
(1) Die Rechte und Pflichten des Kommunalunternehmens gehen nach Art. 15 a Abs. 1 BayUniKlinG in der Fassung vom 

01.08.2018 auf das Klinikum der Universität Augsburg (Universitätsklinikum Augsburg) als rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts in Trägerschaft des Freistaates Bayern über (Gesamtrechtsnachfolge). 
 

(2) Abweichend hiervon gehen die Rechte und Pflichten aus den förderrechtlichen Rechtsbeziehungen auf den Krankenhaus-
zweckverband Augsburg über. 

 
 

§ 3 
Übergang der Recht am Stammkapital 

 
Die Rechte am Stammkapital des Kommunalunternehmens gehen von dem Krankenhauszweckverband Augsburg auf den Frei-
staat Bayern über. 

 
 

§ 4 
Organmitglieder 

 
Die Bestellung der Organmitglieder ist mit der Auflösung des Kommunalunternehmens beendet. 

 
 

§ 5 
Arbeitsverhältnisse 

 
Die Arbeitsverträge zwischen dem Kommunalunternehmen und der Belegschaft des Klinikums gehen nach Art. 15 a Abs. 1 
BayUniKlinG in der Fassung vom 01.08.2018 auf das Universitätsklinikum Augsburg über. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft; gleichzeitig tritt die Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen in der 
Fassung vom 22.09.2017 außer Kraft. 
 
 
 
Augsburg, den 21. September 2018 
 
Krankenhauszweckverband Augsburg 
Martin Sailer 
Landrat und Verbandsvorsitzender 


